


Nach Artikel 7 Grundgesetz (GG) ist der Schulbesuch in 
Deutschland bis zur Jahrgangsstufe neun verpflichtend. 
Dies bedeutet: Der Schulbesuch ist kein Privatver-
gnügen, das diejenigen, die Leistungen nach dem SGB 
II oder SGB XII beziehen, irgendwie selbst zu finanzieren 
hätten. 
Wir sind der Meinung: Die Ausstattung mit den 
notwendigen Schulmaterialien ist eine Grundvor-
aussetzung für das Recht auf Bildung und für eine 
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht – und es ist 
eine Schande, dass nicht allen Schülern selbstverständ-
lich diese Ausstattung zur Verfügung gestellt wird.
Wenn der Gesetzgeber seiner Pflicht nicht nachkommt, 
muss eben die Kommune einspringen. Andere Kommu-
nen haben es vorgemacht: In Zwickau z.B. erhält jedes 
Schulkind pauschal einen Betrag von 250 Euro zur Ein-
schulung. In mindestens 19 weiteren Kommunen gibt es 
ähnliche Regelungen. 
Die Fraktion Linke Liste hatte am 15. November 2007 die 
Einrichtung eines kommunalen Schulmittelfonds auch 
für Wiesbaden gefordert. Dieser wurde an die „Initiative 
gegen Armut – für Bildung, Arbeit und soziale Teil-
habe“ verwiesen, die ein Konzept erarbeiten sollte. Das 
Ergebnis ist absolut unzureichend: 35-Euro-Gutscheine 
für Kinder, die im August 2008 eingeschult werden oder 
in die fünfte Klasse wechseln. Die Gutscheine werden 
nach Selbsteinschätzung ausgegeben und können in 
15 Fachgeschäften, Warenhäusern und Verbraucher-
märkten eingelöst werden. Daran sind mehrere Dinge 
zu bemängeln:
–	 Die entstehenden Kosten können nicht im Entfern-

testen mit diesem Betrag gedeckt werden.
–	 Schüler/innen der anderen Jahrgangsstufen werden 

ausgeschlossen
–	 Es ist irreführend zu glauben, nicht-bedürftige Fami-

lien würden für sie theoretisch zugängliche Subven-
tionen nicht in Anspruch nehmen

–	 Die Ausgabe auf Gutscheinbasis statt in Geldwerten 
ist aus vielerlei Hinsicht äußerst kritisch zu bewerten. 
Sie geht zum einen von einem negativen Bild der 
Bedürftigen aus („die versaufen das Geld sonst nur“). 
Des Weiteren gilt grundsätzlich der Vorrang von 
Geldwerten vor Gutscheinen im Hinblick auf die zu 
fördernde Eigenverantwortung. Außerdem muss der 
Empfänger in der Lage sein, selbst zu entscheiden 
wo er einkauft. Nicht zuletzt ist zu prüfen ob durch 
dieses Vorgehen nicht eine Wettbewerbsverzerrung 
vorliegt.

Das ursprüngliche Ansinnen wurde damit stark verwäs-
sert und erfüllt seinen Zweck in keinster Weise.
Ähnlich steht es mit dem Schulessenfonds, durch den 
es laut CDU/Grüne/FDP-Regierung nun angeblich 
möglich wird, dass „alle Kinder unabhängig vom Ein-
kommen ihrer Eltern an einem Mittagessen in Schulen 
teilnehmen können“. Die Wahrheit ist: Der Regelsatz 
eines Kindes enthält pro Tag 2,29 Euro für Essen und 
Trinken. Für den Schulessenfonds wurden 150.000 Euro 
in den Haushalt eingestellt. Bei ca. 5.000 bedürftigen 
Schulkindern kommt man bei 200 Schultagen pro Jahr 
gerade einmal auf 14 Cent Zuschuss pro Schüler/in. Ein 
Essen an hessischen Schulen kostet in der Regel um die 
3 Euro. Das reicht hinten und vorne nicht!
Der Oberbürgermeister und Kämmerer Dr. Helmut 
Müller wird nicht müde zu betonen, wie gut es unse-
rer Stadt finanziell geht. Statt das Geld jedoch für die 
Schwächsten unserer Gesellschaft, die Kinder, einzu-
setzen subventioniert die Stadt lieber mit mehreren 
Millionen Fußball-Bundesligisten, feiert für 200 000 Euro 
Feste wie „7 Tage – 7 Tische“ oder gibt über eine halbe 
Million Euro für eine LED-Lichttechnik in der Fußgän-
gerunterführung am Hauptbahnhof aus.
Auf kommunaler Ebene können wir Hartz IV leider nicht 
abschaffen, wir sind jedoch in der Lage die Auswirkun-
gen zumindest ein wenig abzuschwächen – den politi-
schen Willen dazu vorausgesetzt.

„Denn die einen sind im Dunkeln und die andern sind im Licht  
und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“  

(Brecht: Dreigroschenoper)
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